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6- Beherbergung der Amtleute der regierenden Orte in b. Herrschaft Heidegg.
der Commenthurei. o. Hihkirch.

. v. BencdictinerklosterMuri. 6. Appwyl.
' "orales, 197—203. e. Mußwangen,

s. Reichensce. 19. Personelles 201—213.

An,

1. Beeidigung von Beamten.

u. Landvögte.

1713. Zug. Joseph Utigcr von Baar, Zllt-Landammann. Absch. 24, 8 24.
17lg. Glarus. Balthasar Freulcr, des Raths und Alt-Seckclmeistcr. Absch. 62, 8 28.

2- 1717. Zürich. HanS Jakob Holtzhalb, dcS kleinen Raths. Absch. 166, 8 21.

4- 1719. Bern. Franz Ludwig Müller, dcö Raths. Absch. 135, 8 32.

5- 1721. Lucern. Franz Joseph Mcper, dcö Raths. Absch. 175, 8 26.

6- 1723. Uri. Karl Franz Schmid, Landsfündrich und Alt-Landammann. Absch. 267, § 36.
>723. Schwyz. Heinrich Anton Reding von Biberegg, des Raths. Absch. 232, 8 47.

^ 1727. Nidwalden. Sebastian Kaiser, Landshauptmann und des Raths. Absch. 265, 8 36.

9- 1729. GlaruS. Johann Heinrich Martin, Landshauptmann lind Statthalter. Absch. 298, § 39.

16- 1731. Zug. Lcontius Anton Weber, des Raths. Absch. 324, 8 45.

H- 1733. Zürich. Hans Heinrich Landolt, dcö großen Raths. Absch. 354, 8 57,
>733. Bern. Victor Emanucl Wurstcnbcrgcr,dcS Raths. Absch. 392, 8 49.

12. 1737. Lue er». Jost Bernhard Hartmann, Panncrhcrr und des kleinen Raths. Absch. 422, 8 36.

1^1- 1739. Uri. Konrad Emanucl von Roll, dcS Raths. Absch. 454, 8 42.

15 >7qi. Schwyz. Heinrich Anton Reding von Bibercgg, des Raths. Absch, 486, 8 45.

16. 17^3. Glaruö. Paravicin Blumcr, dcS Raths. Absch. 565, 8 46.

6. Landschreibcr.

1" 1713. Zug. Placidus Beat Kaspar Zurlaubcn von Gestclenburg, Ritter. Absch. 62, 8 36.

^ Sein Substitut seit 1722: Leodegar Kolin. Absch. 196, 8 37.
' 1^2«. Zug, Ludwigs?) Landwing, Sohn des Hauptmann Joh. Franz Landwing. Sein

Substitut bis jener majorenn war: Placidus Mcycnbcrg. Absch. 248, 8 46.

^Eid ^ 1517. Um „Jnformitätcn" zu begegnen, wird beschlossen, ein Formular der wahren Bedeutung
^ die frciämtcrischc Canzlei zu legen, damit ein jeweiliger Landvogt denselben, wo es nöthig ist, den zu

deru '^"den verlesen lassen könne. Absch. 166, 8 24. 26. 1731. Bei Beeidigung der Landvögtc soll wie-

^ der „Practicicrcid" verlesen werden. Absch. 324, 8 46,

119-5
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2. Amtsrechilung.

Einnahme.
Pfd. Sch. Den.

Ausgabe.
Pfd. Sch. Den.

Art. 21. 47i;t. — — — — — Absch. 23, § 25.
22. >74^1. 1430 33 4 1512 7 — 46, § 20.

„ 23. 471» 1630 9 — 1570 18 5 62, 8 29.
„ 24. 474«. 2138 11 — 1911 11 — 80, 8 31.

25.
4747. 1292 >— 8 2325 — 1 „ 106, 8 22.

„ 26. 474« 1275 9 6 1733 7 — „ 122, 8 3.
„ 27. 471«. 2099 7 6 1452 5 6 135, 8 31.
.. 28. 472«. 1436 15 2 1728 15 4 „ 154, 8 20.
„ 29. 4724. 1770 19 — 3106 14 4 ,, 175, 8 26.
„ 30. 4722. 1633 19 — 1659 11 — 190, 8 33.

31. 47211. 2647 4 — 1770 4 — 207, 8 35.
„ 32. 472 t. 1594 16 — 1635 19 — 221, 8 21.
„ 33. 472». 1723 16 — 1720 19 — „ 232, 8 46.
„ 34. 472«. 1987 13 — 1971 16 — „ 248, 8 39.
„ 35. 4727. 2534 8 — 1759 13 — „ 265, 8 30.
,, 30. 472«. 1662 14 6 1606 4 — „ 281, 8 48.
,, 37. 472«. 2232 3 6 1724 4 6 „ 298, 8 38.
„ 38. 471!«. 1884 14 — 2815 12 — „ 312, 8 34.
» 39. 47111 2410 1 — 3462 1

— „ 324, 8 42.
„ 40. 47112. 2034 1 — 2342 8 — „ 341, 8 53.
„ 41. 471111 2646 4 — 2127 7 — 354, 8 56.
» 42. 47114. 2253 1 — 1859 16 — 374, 8 62.
,, 43. 4711». 2853 17 — 2395 14 — ., 392,8 48.
„ 44. 4711« 2303 11 — 1718 6 — ,, 407, 8 50.
„ 45. 47117. 4145 4 8 2067 16 4 ., 422, 8 35.
„ 46. 4711«. 1919 17 — 1847 10 — „ 439, 8 47.
„ 47. 4711« 4114 8 — 2711 16 6 ., 454,8 41.
„ 48. 474«. 2260 ^ 9 4 2182 — 8 471, 8 37.
„ 49. 4741 3007 12 — 2323 18 2 480, 8 43.
„ 50. 4742 3395 2 — 2429 1 — „ 496, 8 42.

51.
47411. 5484 19 — 2270 17 — „ 505, 8 39.

') An m. Der Bestand der Rechnung ist im Abschiede nicht enthalten.
Die Ziffern sind dem in Franenseld liegenden Mannale entnommen;im Abschiede finden sie sich nicht.



Obere freie Acmter. 949

^rt, 52. 1711! Es wird ein durch eine Commission ausgefertigter Entwurf, wie iu Zukunft die Rcch-

u>Mg dcr ober» freien Aemter zu stellen sei, angenommen und den Obrigkeiten zu hinterbringen beschlossen,

^bjch. 23, z g ^ 53. 1.7 > 7. Zürich wünscht die srciamterische Rechnung besser eingerichtet; es laßt es,

^l'st Bern und evangelisch Glarus, lediglich bei dem 1713 gemachten Reglement bewenden. Die Gciandljckastcn

^^'u Lliccrn, Uri, Schwyz, Unrcrwalden und Zug nehmen jenes Reglement in den Abschied, weil sie nicht wificn,

^ je von ihren gn. Herren und Obern ratifieicrt worden ist. Absch. 19k, 8 27. jj 54. 171!11 Dcr Land-

spricht von den 80 Pfd., welche für Eraminicrung dcr Gefangenen angesetzt sind uns die dcr Canzlcivcr-

^ter sich ^gstn aneignet, für seine Reise auch einen Thcil an. Er wird beauftragt, in dcr Reformation und

Rechnungen nachzusehen, was alte Uebung sei. Absch. .312, 8 3K. jj 55. I7l!I Künstig sollen Rcit-

^d Taglöhnc in der Rechnung spccisicicrt und der Titel „Verlust au Geld" weggelassen werden. Der Abzug,

^ Künftig für jedes Ort zu spceificieren. In Beziehung auf das, was dem Landvogt für Eraminicrung dcr

Langenei! gebührt, hat der Landvogt nichts finden können und hat nichts in Rechnung gebracht. Es wird

^ gut befunden, daß es dabei sein Bewenden haben soll. Absch. 324, 8 43. 44.

Landschreiber und Substitut.

sKatholischc Orte: Art. 56, 57. Fünf katholischeOrte: Art. 59.j

56 k 711!. Lluf dcr katholischen Confcrenz zu Luccrn tvird festgesetzt, daß man sich ins Künftige

, "reden soll, wer in den freie» Acmtcrn die Schrciberstcllc zu vertreten habe, da dieselben die Erhaltung

Landschreiberö nicht mehr ertragen. Absch. 19, 8 3. 57. 1718. Die für den Landschrcibcr dcr

Armter noch für das laufende und vorige Jahr ausstehende Besoldung nebst den Spesen für dessen Be-

>n,n Tagsatzung zu Baden soll bezahlt und unter die katholischen Orte so repartiert werden, daß Appenzell

^,/^°ii>ch Glarus für ein Ort zählen. Absch. 124, 8 2. s 58. 1.7211. Dcr Landschrcibcr Zurlaubcn

, daß cr in Folge dcr von den Orten erhaltenen Conccssion sein Domicil nach Zug verlegt, aber auf

schr!' Substitut zu Brcmgartcn bestellt habe. Absch. 154, 8 24. ^ 59. 1721. Daß dem Land-

fizss^'^ ^^uubt sein soll, sein Domicil in Zug zu nehmen, dabei wollen es die V katholischen Orte verbleiben
nur dürfen die Untcrthanen deswegen nicht mehr Unkosten haben und darf der Unterschrcibcr zu Brcm-

>vird" ^ Türen nicht alteriercn. Absch. 173, 8 14. s «,0. 1722. Als Substitut des Landschrcibcrs Zurlaubcn

^ unter Ratificationsvorbchalt angenommen und beeidigt Leodegar Kolin, unter dcr Bedingung, daß derselbe zu

harten wohne. Zlbsch. 190, 8 37. ^ Kl. 1721». An die Stelle des durch die Ortsstimmcn zum Landschrcibcr

Pl ? "uch minderjährigen Sohns des Hauptmanns Johann Franz Landwing wird als Substitut beeidigt

Mevenberg von Zug. Absch. 248, 8 40. s 62. 1721i. Landwing tvünscht, weil cr zu Erhaltung dcr

>vvll^"^" ^üele Kosten gehabt habe, und namentlich weil Kofi» die Landschrciberei mit Recht habe behaupten
^u, ^ eintretenden TodeS es ihm gestattet werden möchte, selbst ein taugliches Subjcet dcr

8 ^^^^utieren. Seinem Wunsche tvird in Berücksichtigung der Ortsslimmen willfahrt. Absch. 248,

d'vrp. ^ ^ Dem miitderjährigcit Sohne von Joh. Franz Landiving, welcher zum Landschrcibcr erwählt

^gcu' Absterben Slmmann Fidel Zurlaubens auch die Stelle eines Landöhauptmanns übcr-
uim ' feit vielen Jahren mit der Landschrciberei verbunden war. Bis zu seiner Mchrjährigkcit über-

dcsscn V^cr die Functionen. Absch. 324, 8 47.
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4l. Huldigung.

fZürich, Bern und GlarnS.I

Art. 64. 171T Die ober» und die unter» freien Aemtcr sollen künftig jedes besonders vom Landr^

in Huldigung genommen werden. Absch. 65, 8 15.

Z. Archiv.

sFüns katholischeOrte: Art. 66. s

Art. 65. 1720. Zürich dringt darauf, daß, wenn gleich der Landschreiber Zurlauben sein Domicil in W

habe, das Archiv in Brcmgartcn bleibe. Zurlauben erklärt, daß dasselbe in Brcmgartcn sich befinde und

werde tranSlocicrt werden. Man läßt es dabei bewenden, jedoch soll ein Inventar der Schriften angefertig

werden. Absch. 154, § 24. ß 66. 1721. Das letztes Jahr anbefohlene Inventar der zu Brcmgartcn in

gendcn Canzlci soll nach dein Gutfindcn der V katholischen Orte angefertigt und den Orten mitgcthcilt werbt'

Absch. 173, 8 14.

0. Murchcnsacheu.

sZürich und Bern: Art. 68. Füns katholische Orte: Art. 74.s

a. Grenzsteine der Herrschaft Hallwyl.

Art. 67. 4718. Der Landvogt berichtet von einem am Hallwylcr See stehenden Steine mit der Jab^

zahl 1704 und mehrcrn andern, welche in einer Scheune am Hallwylcr See liegen und Marchenstcinen ähn»

sehen, aber doch keine zu sein scheinen. Es wird gut befunden, da alle übrigen Marchcnsteinc nach dem Urbans

vollständig sind, dieselben zerschlagen zu lassen. Absch. 122, 8 4. 68. 1719. In Folge dieses Beschluß

machte der Landvogt zwei in jener Scheune liegende Marchensteine, welche mit den Schilden der Frciämtcr

der Herrschaft Hallwyl bezeichnet waren, unnütz. Darüber beschwert sich Junker von Laudenberg, Besitzer ^

Herrschaft Hallwyl. Bern wünscht, daß Zürich diese Sache den regierenden Orten zur Instruction mitth^'

Zürich aber erklärt, daß Landenberg zu Zürich sich melden solle, da er Bürger von Zürich sei, und verspliß

dann die „erforderliche Vorstellung zu thun." Absch. 133,^) 8 7. ß 6!). 1719. Herr von Laudenberg

Hallwyl legt Beschwerde wegen deö zerschlagenen Marchcnsteins ein, da derselbe zu Ausmarchung des ihm ^

hörigen Stad zu Moos am Hallwylcr See gesetzt worden sei, und bittet, daß ein solcher nach den von ^

producicrten Briefen wieder gesetzt werde. Es wird beschlossen, daß im Beisein eines Abgeordneten von Lm^

und des Landvogts ein Augenschein genommen und ein neuer Marchenstein nach Brief und Siegel wieder

setzt werden soll. Lucerns Gesandtschaft hinterbringt das seinen gn. Herren und Obern, ist aber der An!>^

daß der Herr von Hallwyl die Kosten tragen solle, da er voriges Jahr vor Zerschlagung deö Steines ^

Briefe zu producicrcn sich geweigert habe. Absch. 135, 8 34. 70. 4722. Steinmetz Schmid verlangt bs

Lohn für diesen von ihm bearbeiteten Marchenstein, welcher noch nicht bezahlt sei. Es wird ihm entsprecht

Absch. 190, 8 34. js 71. I?;!;!. Der Landvogt wird beauftragt, zu berichte», aus was für Gründen ^

An m. Statt 63 ist dort 68 zu lesen.
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von Hallwyl ein Hauö und eine Hofstatt zu Mose» in seine hohen und Niedern Gerichte prätendiere, Absch.

' ^ 58. ^ 72. 17»^. Der 1719 beschlossene Augenschein der Märchen zu Mosen soll nun vorgenommen

^"den, Luccrn wird ersucht, einen Abgeordneten zu senden, der nebst dem Landvogt und dem Herrn von

. wyl die Sache untersuchen soll. Absch. 37-1, 8 67. ß 73. 17 ! ! Der über obige Marchstreitigkcit vcr-

^ c Abschied wird vorgelegt. Da derselbe aber ohne Berns Mitwirkung zu Stande gekommen ist und Bern
Mauere Untersuchung desselben wegen seiner anstoßenden Grafschaft Lcnzburg verlangt, wird jenes Do¬

kument de.» Abschiede beigelegt. Absch, 392, 8 5tt.

6. Landesvermessung.

ei» ^ ^ 1721 Auf die Anzeige des Landschreibcrs, daß ein Bürger von Bern Behufs der Anfertigung
Landkarte die Grenzen und Marcheu vermessen wolle, wird beschlossen, diesem „Mappenmacher" es zu

Batten. Absch. 173, 8 1.

7. Hintersüßensnchen.

Eck ^ ^ach den Abschieden von 1637 und 1698 haben die Hintersäßen jährlich 16 Pfd.

^irnigxld ^ bezahlen. Da sie nun aber nur die Hälfte davon bezahlen wollen, so wird beschlossen, daß es
t^ven Abschieden sein Verbleiben habe. Absch. 341, 8 56.

8. Annahme zu einem Amtsmnnne des Amtes ZN»ri.

^ ^rl, 7g K7;j;x. Das Gotteshaus Muri sucht um Ratification des folgende» an der Zwingsbesatzung zu

siir^^ iü'kommcnen Vergleichs an: Jeder der ein Amtsmann werden will, soll neben den gewöhnlichen 5 Gld.

Tch^ ^ ^ Gotteshaus Muri noch 56 Thalcr oder 45 Münzguldcn zu einer ewigen
^ ^ zahlen; ein gleiches auch derjenige, welcher sich einkaufen oder einhcirathen will. Das Ansuchen wird

genommen, da man nicht wisse, was für Gedanken das Gotteshaus Muri darüber führe,

kck? ^ 59. ß 77, I7»1 Der Landvogt zeigt an, daß das Amt Muri von obigem Begehren abgc-

' Absch. 374, 8 66.

i». Abzug.

a. Anstand »üt der Commenthurci Hitzkirch.

Ttst ^ ^ 1712 In Beziehung aus die voriges Jahr schon besprochene Frage, ob der Commenthur
Com ^ Httzkirch Abzug zu bezahlen habe, wird hervorgehoben, daß kein Beispiel gefunden werden könne, daß ein

^ mühur in der Eidgenossenschaft den Abzug bezahlt habe, daß man aber auch nicht wisse, ob dgö Erbe dein

Wn jemand andcrm zufalle. Es sollen nähere Nachforschungen angestellt werden. Absch, l, 8 22.

6. Von dem Gute, mit dem Novizen ausgesteuert werden.

dsird^ 1^2». Eine Tochter aus dem Amte Mepcnberg geht nach Unterwalden in ein Kloster und

^566 Gld. ausgesteuert, von welchen 566 Gld. für Tischgcld und andere Kosten. Die Verwandten der-

schweren sich, daß der Landvogt von dieser Summe den Abzug fordere. Zürich und Bern verlangen
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den Abzug von den 2000 Gld., weil dieselben außer LanveS gehen. Luccrn, Uri und Schwpz finden ^

diesem Falle den Abzug unstatthaft. Die übrigen Gesandten nehmen den Fall ml i',;loi-o?>ck»m. Einen äh

liehen Fall bringt der Landvogt im Thurgau vor. Die Gesandten stimmen auf ebendieselbe Weise. Abs^

207, 8-38. 80. 172A. Zürich und Bern wiederholen ihre Erklärungen; die übrigen Gesandten, alh

Glarus, stimmen für die bisher in den obern freien Aemtern üblich gewesene Exemtion in derlei Fällen. Die

ncrischc Gesandtschast, ohne Instruction, referiert. Absch. 22l, 8 20. 81. >721. Zürich bcharrt auf

Abzüge, wenn jemand auö der Vogtci in ein Kloster geht; Bern stimmt diesem Grundsatze bei, will aber

vorliegenden specicllen Falle nachgeben. Die übrigen Orte lassen es beim vorjährigen Abschiede bewende»'

Absch. 232, 8 48. 82. > 7l!2 Auf die Anfrage derer aus dem Amte Mcycnbcrg wird unter Ratification^

vorbehält verordnet, daß die Abzugsquittungen dem, der den Abzug bezahlt, ohne Tarc übergeben werden fi'^'

Absch. 341, 8 55. 83. I7l!lt Die Ratification erfolgt. Absch. 354, 8 62. 84. 173H. Zwei Töäh

aus den oberen freien Aemtern gehen in ein 'Kloster nach Lucern und ziehen 1500 Gld. väterlichen und mütterlich

Gutes weg. Zürich und Bern fordern davon den Abzug; die V katholischen Orte bleiben bei ihren Erklärung^

von 1725. Die glarnerischc Gesandtschaft referiert. Absch. 374, 8 66.

c. Abzug von einem zum AmtSgenossen Angenommenen.

Art. 85. I7tt2. Die Frage, ob des Prälaten von Muri Kammerdiener von Stühlingcn, welcher

Amt Muri zum AmtSgenossen angenommen worden war und daselbst sich vcrhcirathet hatte, Abzug zu ^

zahlen habe, da er ein Landsfremdcr sei, wird dahin beantwortet, daß er keinen Abzug zu bezahlen habe, h

er von den Amtsgenossen angenommen worden sei, ehe er sich verheirathet habe. Absch. 341, 8 56.

1«. Polizeiliches.

sFüuf katholische Orte: Art. 91.j

a. Hurerei.

Art. 86. 1.71,7. Aus das Anbringen des Landvogtö, daß die untern Amtslcute die Hurerei nicht

Pflicht leiden, woraus manche Ungerechtigkeiten und Rcchtshändcl entstehen, wird beschlossen, diesen

leuten die strenge Handhabung der Ordnung einzuschärfen und die Hebammen zu beeidigen, damit das K»

dem rechten Vater zugeeignet werde. Absch. 106, 8 25.

ti. Maßregeln gegen Gesindel.

Art. 87. 1728. Zur Abtreibung des Zigeuner-, Strolchen und Lumpengesindels wird eine „Jägi" ^

schlössen. Den aufgegriffenen Zigeunern soll ein Zeichen aufgebrannt werden; lassen sie sich wieder blich'»

so sollen sie vogelfrei sein; das andere Lumpengesindel mag der Landvvgt in Kriegsdienste „fergcn" oder »

andere Weise bestrafen. Absch. 281, 8 49. 88. 173Ä Auf die wchmüthige Klage dreier Acmter »i»

Belästigung durch Strolchengcsindcl, dessen sie sich nicht mehr erwehren könnten, wird beschlossen, die dcßwcß

ergangenen Mandate zu erneuern und dem Landvogt zu überlassen, dergleichen Gesindel anzuhalten und, »

möglich, in Kriegsdienste zu schicken. Absch. 374, 8 68.
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c. Ordnung für den Weinvcrkauf.

^ Art. !89.j 90. 1720. Die Gemeinde Hitzkirch stellt das Ansuchen, man möchte verbieten, daß fremder
ni, tzci ihnen ausgeschenkt und verkauft »verde, bevor ihr in großer Quantität vorhandener Landwcin vcr-

l sei. (FZ wurde viel Elsäßcrwcin eingeführt.) Das Gesuch wird uil i-ekoroullum genommen. Absch.

/ 8 22. ^ 91 1721 Diesem Ansuchen wollen die V katholischen Orte insofern entsprechen, als Fremde

^'"chrciscnde dadurch nicht bcnachthciligt würden und es alten Abschieden und Ordnungen conform sei.

"b>ch. 17Z, z 13.

ei. Maß und Gewicht.

Art. 92. 1722. Dem Landvogt wird auf seinen Bericht hin, daß im Amte Mcycnbcrg eine Unordnung

" Gewicht und Elle herrsche, der Auftrag gegeben, bei alten Leuten über das alte Gewicht und Maß sich zu

'wlgen und demnach eine Verordnung zu machen. Ist nichts in Erfahrung zu bringen, so soll er eine

^chtzängig gleiche Elle und gleiches Gewicht in diesem Amte einführen. Art. 190, 8 35.

o. Scharfrichter.

Art. 93 17t!2. In Beziehung ans die vom Scharfrichter zu stellenden Rechnungen soll es beim Alten

Bewenden haben. Absch. 341, 8 56. 9-1. An die Stelle dcS wegen Schatzgrabens, Alruncn-

>vird^ Rudrer harten Verbrechen mit seinem Knechte und andern Burschen in Haft gesetzten Scharfrichters
. 2o>eph Großholzcr vom Landvogt angenommen, vom Syndicate bestätigt und mit einem Patent vcr-

' ^ Absch. ^1, 8 40.

11. Judikatur- und Coinpetcuzcottflicte.

a. Gegenüber Lucern und Zug wegen der Landstraßen.

Hab ^ ^ IAk28. Der Landvogt zeigt an, daß er durch ein „Verbot" die Landstraßen zu reparieren befohlen

dieses Anfrage, ob zu Dictwyl, wo die Niedern Gerichte Lucern, und zu Rüti, wo sie Zug gehören,

La d "'ie vermeint werde, vom Niedern Gcrichtsherrn auszugehen habe, wird geantwortet, daß die

der o Orten der hohen Obrigkeit gehören, und daß, wenn sich jemand darüber zu beschweren habe,
^ mwvogt sich dessen Rechte und Befugnisse vorweisen lassen solle. Zug referiert. Absch. 281, 8 50.

^ LandvogtS Anzeige, daß ihm die Bcfugniß, die Rcparicrung der Landstraßen zu befehlen

^^^barcn zri bestrafen in Bezug auf Dictwpl von Luccrn, in Bezug auf Rüti von Zug streitig gc-

^ worden sei, entgegnet Luccrns Gesandtschaft, daß ihre gn. Herren und Obern von der Gcißacker-Brückc

^ wl den Dorfgatter kraft Zwinglibclls und der bisher ruhigen Posscssion vermeinen, dazu bestens begründet

^>en"' ^"^ns hätten sie diesen Bezirk bis dahin durch ihre Wegherren selbst in Ehren gehalten. Zug legt

,iwl eines uralten Zwingrodels zu Rüti vor: „Es soll auch niemand im Zwing zu Rcuthi richten

,,S , dann der Zwingherr und seine Boten, eS sei von Weg, Steg, Eigen und Erb oder ander

halb Obcrvvgt. nicht berühren". — Die übrigen Gesandten lassen cS der Land- und Rcichöstraßcn

^ ^ Uebung und den Rechten, daß selbige den hohen Obrigkeiten gehören sollen, bewenden,

und Zugg Gesandte hinterbringen eS ihren gn. Herren. Absch. 298, § 41. 120
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b. Mit der Herrschaft Hcidegg.

Art. 97, 172!» Zwischen dem Zwingherrn und der Zwinggcmcindc zu Hcidegg waltete ein Stt^
Lucern behauptet, daß derselbe nicht vor das Landvogtciamt, sondern unmittelbar vor das Syndicat gehöre
will dies? durch Beispiele darthu». Da cö aber nicht hinlänglich instruiert ist, wird die Sache verschob
Absch, 298, 8 42. 93. 173<». Dieser mln zwischen dem Landvogtciamt und dem Zwinghcrrn waltend
Streit wird zur Untersuchung vor den Landvogt und den Zwingherrn gewiesen; der Landvogt bat den Best"^
in die Orte zu berichten. Art. 312, 8 39. 99. 1731 In Folge der über diesen Streit eingegebenen
morialien wird beschlossen, es soll in diesem speciellen Falle, jedoch ohne Konsequenz bei dem Spruche ^
GcrichtSherrn von Heidegg bleiben, doch dem sich beschwerenden Thcile die Appellation an das Syndicat ofsi"
stehen. Absch. 324, 8 50. ^ 100. 17A2. Der Zwingherr von Heidegg beansprucht die Untersuchung ^
Bcurthcilung eines Streites in Folge, ehrenrühriger Reden, welche zwischen I. I. Stüber und I. I. MM'""
von Dietwyl gefallen sind. Es wird für gut befunden, den Fall ausführlich nach Lucern zu berichten, ^
Folge dessen dieser Stand werde ädificicrt werden. Absch. 496, 8 44.

o. Mit Lucern wegen Confiscatlon des Gutes einer muthmaßlichen Selbstmörderin.

Art. 101. 1732. Eine Weibsperson hatte sich in der Rcuß aller Muthmaßung nach selbst ersäuft, ^
der Landvogt, welcher den Fall für malcfizisch angesehen, deren Gut confisciert. Lucern aber, hinter welche''
das Gut sich befindet, will dasselbe nicht herausgeben. Auf dessen Einsprache, und weil nicht ausgemacht^
daß diese Person Selbstmörderin sei, wird die Confiscation aufgehoben. Die beiden Landvögte aus den el'^
freien Aemtcrn und von Rothenburg sollen sich wegen der ergangenen Proceßkosten vergleichen. Absch. 341, ^

4. Mit Zug wegen des Bcreinigungsrcchts zu Rüti.

Art. 102. 1735. Der Landvogt zeigt an, daß er zu Rüti eine Bereinigung von Grund- und
zinsen habe vornehmen wollen, daß sich aber Zug, da es Gericht, Zwing und Bann daselbst habe, dagcg

widersetze und behaupte, daß solche Verhandlungen dem Zwingherrn zustehen. Es wird erkannt, daß die ^
reinigung der Grund- und Bodenzinse obrigkeitlich sei. Zug referiert. Absch. 392, 8 52. 403. >5'^ .
Auf die Eröffnung des LandvogtS, daß die Stadt Zug die Grund- und Bodcnzinsc der Pfarrkirche zu 9"
in deren nieder» Gerichten im Amt Mcycnbcrg habe bereinigen lassen, während die Bereinigung nach "
Abschieden und namentlich nach dem von 4735 dem Landvogtciamt zugchöre, ersuchen die Gesandtschaften ^

Zürich, Bern, Luccrn und Glarus die von Zug, zu Hause dahin zu wirken, daß diese Bereinigung dem ^
vogteiamt crtradiert werde. Die übrigen Gesandten nehmen die Sache ->4 i-vloroiillum. Die Gesandten
sind der Ansicht, daß Zug als Gerichts- und Collaturherr dazu berechtigt sei. Absch. 422, 8 37. !! ^
1738. Zug hat diese Bereinigung noch nicht herausgegeben und dem Landvogt den Befehl erthcilt, ^

Enden keine Bereinigung vorzunehmen. ES wird von allen Gesandten, mit Ausnahme der zugerisä)^
beschlossen, daß, wenn Zug bis zum nächsten Syndicate sein Recht zur Bereinigung nicht beweisen könne,
vorgenommene Bereinigung als null und nichtig erklärt sein soll, und daß von niemand andcrm, als vom
vogteiamt eine Bereinigung dieser Enden dürfe vorgenommen werden. Absch. 439, 8 48. ^ 105. 4 7''

Zug erklärt, daß es seit zweihundert und mehr Jahren die Kirchengüter zu Rüti bereinigt habe. Die übrigen ^
sandten erklären, daß cS, da Zug sein angesprochenes Recht nicht beweisen könne, beim frühem Beschlüsse ble>
Absch. 454, 8 45.
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e. Mit dem Abt von Muri wegen Jnappellabilität.

Au, i OK, 17t!8. Der Abt von Muri will die Appellation ab den sogenannten Jägcrhöfen nicht gestatten.

^Uie Erklärung wird zur Untersuchung in den Abschied genommen. Absch, 439, 8 53. jj 197. I73i>.
u von Muri sucht daS Recht der Jnappellabilität in Civilsachcn für die sogenannten Seck- oder Jägcr-

ZU Türmelcir in dem Wey und Jtcnthal mit der Oeffnung von 1413, den Confirmatiouen von 1562

^ ^568, den Urkunden von 1455, 1469, 1579 und 1675 und dem Marchungsinstrument von 1697 zu be¬

säen. Diese Eröffnungen werden den gn. Herren und Obern hinterbracht. Absch. 454, 8 48.

k. Mit Lucern wegen des Bcreinigungsrechtszu Ermcnsce.

^ An. U)g. I7/U1. Der Landvvgt berichtet, daß daS adcliche Stift Münster Bodenzinse zu Ermcnsce und

^ Enden im Amte Hitzkirch beziehe, welche seit vierzig Jahren nicht mehr bereinigt worden seien, daß eS sich

u der Bereinigung durch den Landvogt widersetzt habe, da 1689 die Bereinigung durch den Stand Lucern

^cno,innen worden sei. Da aber drei Biertheile dieser Bodcnzinsc in den obern freien Acmtern liegen und

^ Abjchstdtm das Mehrere daS Mindere nach sich ziehe, so wird die Gesandtschaft von Lucern ersucht, zu

dahin zu wirken, daß ihres Standes Entschluß den übrigen Orten bald mitgethcilt werde. Diese, ohne

'htrnetion, nimmt die Sache <><! loloroiuluiu. Absch. 471, 8 38. ^ 199. l 7 i > Lueern erklärt, sein Bc-

1 '^"gsrecht beweisend, daß die Scßhäuser der 25 Höfe oder Tragereicn deö ZwingS Ermensec im Lucernischcn

^ ^'finden und nur einige bodcnzinspflichtigc Stücke Lands in den obern freien Aemtern liegen, so daß kein

des^ eidlichen Anlobung drirch ven Landvogt verpflichtet werden könne; daß 1799 eine Bereinigung

^^^chischen Amts vom Landvogte vorgenommen worden sei, ohne daß jene Güter in dieselbe gezogen
seien; daß umgekehrt 1682 von Lucern eine solche ohne Einsprache des LandvogteS veranstaltet

^ Ei; daß der Vertrag von 1559 Lueern seine Rechte in den vier Estrichen Ermcnsce bestens

Ehalte; daß die Canzlei der obern freien Aemter kein Instrument für ihr angesprochenes Recht vor-

Die^ijen habc. — Die Bewandtniß dieses Geschäftes wird den gn. Herren und Obern hinterbracht.

von Schwyz ist instruiert, dafür zu stimmen, daß jeder Thcil daö in seinem Gebiete liegende

H Bitzen folt/ Absch. 489, 8 46. 119. 17Ä2. Lucern wiederholt seine frühem Erklärungen. Zürich und

zu K dw Bereinigung Lueern überlassen; Uri will die Bereinigung der Haufcr und Feuerstätten, welch

^ ^uenfcc liegen, Lueern, die in den freien Aemtern gelegenen dem Landvogteiamt vindicieren. Schwyz und
stimmen dafür, daß, waS in den freien Aemtern gelegen sei, daselbst, was im Ermcnsecischen befindlich

' »u Ermcnsce bereinigt werden soll. Die Gesandtschaft Untcrwaldens überläßt die Entscheidung ihre» gn.

^Eir und Obern. Zug findet, daß diese Bereinigung dem Landvogteiamt zugchörc. Absch. 496, 8 43. jj
Lucern wiederholt sein Begehren. Zürich, Bern, Uri und Nidwalden wollen ihm entsprechen.

Eald^ ^ Bcreiniguirg mit rmd neben dem Oberamt vorgenommen werde, nimmt, wie auch Unter-

cröss^ Angehörte ml i-vloronckuin, während Ziidwaldcn die Bereinigung Lucern überlassen könnte. Zug

E Lnccrn die Bereinigung zu Ermcnsce zugestanden werden sollte (dem es sich nicht widersetze),

lu'm>.^ Zweihundert Jahre besessene Bereinigung im Zwing Rüti wieder fortsetzen lassen und sich dieselbe

vorbehalten »verde. GlaruS hätte auch zu einer gemeinsam drirch das Landvogteiamt und den Land-

Abs/" vorzunehlnendeu Bereinigung stimmen können, läßt es aber unter so bcwandtcn Umständen bcinr

von 1742 bewenden. Absch. 595, 8 41.

129»
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12. Jnstizsachen.

^Katholische Orte: Art. 112. Fünf katholische Orte: Art. III, IIb, 117—121. Zürich und Bern: Art. 11g, 121.f

-i. Landgericht, Gefangenschaft und Ezccutionsplatz.

Art. 112. 171». Auf der katholischen Confercn; zu Luccrn wird für gut befunden, sich künftig darül'ä

zu verabreden, wo eine Gefangenschaft für die Vogtci zu finden sei. Absch. 19, 8 3. ß 113. 171». s"

Bezug auf Haltung des Malefiz- oder Landgerichts wird in den Abschied genommen, daß dasselbe wie bislP

gehalten werden, und daß man sich desselben Ortes zur Verwahrung der Gefangenen und zn Abhaltung ^

Gerichts bedienen könnte. Beruft der Landvogt der obern freien Acmter die Richter der untern, so sollen

bei Ehren und Eiden zu Händen der Orte der obern Acmter und umgekehrt zu richten schuldig sein, oder ^

könnte jedem Thcil sein eigenes Gericht überlassen werden, in welchem Falle der Landvogt auch zwei chrl^

Männer zuziehen könnte. Absch. 23, 8 8. ß 11-1. 1717. ES wird von den katholischen Gesandtschaften ^

regierenden Orte für passend erachtet, aus nächster Tagsatzung den Abgang der Gefangenschaft in den

freien Aemtern, sowie die Form der Abhaltung des Landgerichts zur Sprache zu bringen. Die Gesandten

sich dafür instruieren lassen. Absch. 192, 8 8. st 115. 1717. Luccrn fragt die übrigen katholischen Gcsc»^

schaftcn der regierenden Orte um ihre Meinung wegen Abhaltung des Landgerichts, wegen des Thürmens ^

der Gefangenschaft in den obern freien Aemtern an. Man vereinigt sich dahin, die Sache einstweilen

zu lassen, da die Regierung nun an Zürich sei und darauf an Bern komme. Absch. 197, 8 9. st 116. 1?1h'

Lucern bringt jene beiden Gegenstände vor der Sitzung sämmtlichcr regierenden Stände zur Sprache. Es >d>d

kein Beschluß gefaßt. Absch. 196, 8 28. st 117. 172 i. ES wird der Ilcbcistand hervorgehoben, „daß ^

Thürmung in den obern freien Aemtern von den untern zu Lütlehcn nicht anständig sei". Es wird für th»^

lichcr befunden, einstweilen zuzuwarten, bis der Fall eintrete, daß man des Thurmes bedürfe; der Landow

möge sich dann nach Möglichkeit behclscn oder sich Raths bei den Orten erholen. Absch. 173, 8 3. st ^

1721. Auf die Hervorhebung obigen UcbelstandcS von Seite Luccrns und auf dessen Vorschlag, daß ^

Landvogt von sich aus bei Zürich und Bern um Thürmung ersuchen soll, beschließen die katholischen Gesandt^'

die Sache ml loloronünrn zn nehmen, finden aber die vorgeschlagene Abhülfe bedenklich. Absch. 176, 8 5' ^

119. 1721. Als Platz zur Erecution der in den obern freien Aemtern ergangenen Malcfizurtheilc will Zü^'

dem jetzigen Landvogt, so lange derselbe regiert, Bremgarten anweisen. Bern, ohne Instruction, rcfer>^

Absch. 185, 8 6. st 129. 17 2 2. Die Gesandten der V katholischen Orte geben dem Landvogte.die Wcist^'

in Ermanglung eines Gefängnisses dabin zu trachten, wie er die Delinquenten „am kommlichsten" vcrwaß^

laste. Absch. 189, 8 6. st 121. 1722. Zürich und Bern gestatten dem Landvvgtc zur Abstrafung der ^

den obern freien Aemtern vorfallenden Criminalfälle sowohl die Gefangenschaft, als das Hochgericht ^

den untern freie» Aemtern zu gebrauchen, jedoch nur so lange, als es diesen beiden Ständen gefällig "

Absch. 193, 8 22.

I). Eid.

Art. 122. 1717. Da aus Unkenntniß des Eides mancherlei Informitätcn vorgegangen sind, so wird ^

gut befunden, „ein Formular der wahren Bedcutniß und Verstand deS Eids in Schrift verfaßt in die l^

ämtcrische Canzlci zu legen", damit der Landvogt in wichtigen Sachen und, wo er es für nöthig findet, d^'

selben denen vorlesen lassen könne, welche zu beeidigen sind. Absch. 196, 8 24.
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o. Die Rcußherrcn.

^irt. 123. Die von Rottenschwhl in den nntern freien Aemtern klagen, daß die von Wcrdt in

vbern freien Aemtern Fach in der Reuß zu ibrcin Nachthcil inachen. Zürich, Bern und GlaruS wollen

""ch cingcnommenem Augenschein die beiden Parteien wo möglich vereinbaren. Luccrn glaubt mit Zürich

Zug „Rcußherren" zu sein, will Zürichs Gedanken vernehmen und referiert, wie auch Zug. Uri, Schwyz

Unterwalden überlassen cS den in Gefahr stehenden Parteien in ihren Kosten sich selbst auö der Gefahr

Erretten und erst im Falle, vaß die Parteien sich nicht vereinbaren können, die Sache vor den Richter zu

ü»gen. Absch. 312, 8 33. 124. I7tl Zug wird ersucht, die Kosten, welche über die der Rcuß halber

^genommene Visitation ergangen sind, nicht auf den Bauern zu suchen, so wenig als die andern „Reuß-

'"rc>," Zürich und Luccrn eö gcthan hätten. Absch. 324, 8 48.

ck. Erbrecht.

, 125, Abgeordnete deS MuriamteS stellen vor, daß ihr Erbrecht sehr confuö sei, und daß

^ erläutert finde, waö ein Mann von seiner Frau und eine Frau von ihrem Manne, wenn sie

Mos gestorben, zu bezichen habe. Die bisherige PrariS, nach welcher der Mann von dem liegenden und

^ enden Gut der Frau ein Dritthcil eigcnthümlich geerbt und bezogen, hingegen die Frau ein Drittheil nur

chp ^ Weende» Habe und dem baarcn Gclde, wünsche daS Amt bestätigt. ES wird beschlossen, solches als

^ ^^latzung und Landsvrdnung in den Abschied zu nehmen. Der Landvogt wird beauftragt, nach dem Erbrecht
^ brei Remter, so in Schrift verfaßt oder sonst in Ucbung ist, sich zu erkundigen, in ein Memorial zusammcn-

all's von dem Lande zu vernehmen, wie eö am unanstößlichsten „errichtet" werden könnte, und dann

^ M die Orte zu berichten. Absch. 341, 8 54. ^ 129. I7t!tt Der Landvogt hat daö Erbrecht in ein

cinori^l zusammengefaßt; die Aemter Mcyenbcrg, Muri, Hitzkirch und Bcttwyl suchen um Bestätigung desselben

U»d '^^^iahl der Gesandten erthcilt dieselbe, und von nun an soll dieses Erbrecht in Kraft treten. Uri

bü finden Neuerungen bedenklich und lassen eö beim Alten bewenden. GlaruS tritt der Bestätigung

de», ^ber ml rekeroneluin, waS eigentlich Fahrnis? sei oder genannt werden soll. Dieses Erbrecht ist

»i,d beigelegt. Absch. 354, 8 91. 127. I7t!t>t. Peter Spithofer zu Hitzkirch, unehelich geboren

^ziti^" Eiirsiedcln unter dem Titel eines c«»»es palminus und kraft eines kaiserlichen Privilegiums

»»d ^ gestorben; seine Schwester spricht das Erbe an. Da Spithofer schon als Erbe seines Vatcrö

^">er Mutter zugelassen worden, wird seine Schwester auch als seine Erbin anerkannt. Absch. 439, 8 49.

e. Zugrccht.

^>Nt ^ 17t!2. Unter RatificationSvorbehalt werden über daS Zugrecht auf Anfrage derer aus dem

so folgende Bestimmungen gemacht. 1) Wenn ein Vater oder eine Mutter ein Gut verkauft,

^ Sohne das erste Zugrccht haben; so aber die Söhne nicht ziehen wollen, die Töchter. Eine gleiche

die ^ ^ auch "ut dem Erbgut, so von Vater oder Mutter an die Kinder fällt, daß die Geschwister

de»,, Zügcr sein sollen, wenn solches verkauft wird, und zwar hat der Mannsstamm den Vorzug,

) «uch ^ Weiberstamm und zwar die Nächsten vom Geblüt bis in den dritten Grad inclusive, in
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dem Verstände, daß, welches nach dieser distinguierten Ordnung den ersten Kaufschilling erlegt, auch das cM

Zugrccht haben soll. Wann aber ein solch verkauftes Gut im ersten Kauf nicht abgezogen wird, haben ^

Erbzügc kein Statt noch Platz mehr, und wenn jemand von der Freundschaft ziehen will, soll solches von ^

Femgung in Zeit von drei Monaten geschehen. Bei allen andern Verkaufen hat den ersten Zug der Träg^

der Bodenzinsc, dann alle diejenigen, welche in diese Tragerci einverleibte Güter besitzen, es seien viel ovü

wenig, und dann soll von diesen letztern der, so den ersten Zugschilling erlegt haben wird, das erste Zugr^

haben. 2) Wenn zwei mit einander Güter abtauschen, soll kein Zugrecht Platz baben, es sei denn, daß

dem Andern den dritten Thcil an Geld mehr hinausgcbcn müsse, als er dein au Gütern im Tausch übergebt

In diesem Falle mag ein solcher Tausch gezogen werden nach Anleitung obiger Bestimmungen. Bei der 8^'

tigung sollen diese Täusche bei Eiden geschätzt und angegeben werden, damit kein Betrug unterlaufe. 2llO

3-11, 8 55. 129. I 7 ! !. Diese Bestimmungen über das Zugrccht werden ratificicrt. Absch. 351, 8 62.

139. 171! » Abgeordnete des Meyenbcrgcramtcs bitten, man möchte den Artikel 1 obiger Bestimmungen da^

abändern, daß statt dreier Monate blos vier Wochen vom Tage der Fertigung angesetzt werden, wie es in ^

übrigen Acmtcrn üblich seit ferner daß der Weiberstamm vom Zugrccht ausgeschlossen werden möchte.

Anzug wird in den Abschied genommen. Absch. 392, 8 53. h 131. >7t!1i Die verlangte Herabsetzung^

Zugtermins aus vier Wochen wird gestattet unv zwar so, daß alle Tänsche und Käufe innerhalb acht

nachdem sie geschehen, der Canzlei mit Nutzen und Beschwerde angegeben, nochmals öffentlich gerufen ^

publiciert werden, und so jemand ziehen wollte, derselbe es von bemcldcter Publikation an in Zeit von ^

Wochen und drei Tagen thun soll. In Beziehung auf den Ausschluß des Weibcrstammcs vom Zng^

wird für gut befunden, daß es, wie von Altem her und in andern Acmtcrn Gewohnheit sei, gcha^'

werden solle. Absch. 197, 8 53.

1. Einrcgistrierung der Käufe.

Art. 132. 1711. Auf eine Anfrage derer aus dem Amte Mcycnbcrg wird unter Ratificationsvorbc^

verordnet, daß, wenn ein Kauf vollkommen und baar bezahlt wird, laut Abschied von 1688 und 1693 ^

Schreib- und Siegcltarc bezahlt werden soll; doch sollen zu Vermeidung von Betrug dergleichen Käust

der Canzlei protocolliert werden; als Schreib- und Siegcltarc ist nicht mehr als ein Gulden zu bezahlen. «61

311, 8 55. 133. 17ittt Diese Verordnung wird ratificicrt, Absch. 351, 8 62.

F. Kompetenz des Gerichtes im Amte Meycnberg.

Art. 131. 17lt2 Unter Ratificationövorbchalt wird denen vom Amt Meycnberg auf ihre Anfragt ^

antwortet, daß daS Gericht deS Amtes wohl Augenschein einnehmen möge, jedoch nur in Streitigkeiten, ^

Privatpersonen gegen einander angehen, und auch darüber absprechen dürfe, außer wenn Ucbcrhagungcn,

marchungcn oder Ueberaekcrungcn geschehen; diese seien dem Landvogt oder in dessen Abwesenheit dem ^

schrciber zu klagen. Im klebrigen bleibt es bei der bisherigen Uebung. Der Kosten halber dürfen die

Ordnungen nicht überschritten werden. Absch. 311, 8 55. 135. 17?!2. Wo kein Hagrccht ist, soll der

die Scheidung sein; wo aber dcßhalb eine gerechte Uebung ist, läßt man es dabei verbleiben. Also wird

vom Amt Meycnberg aus eine gestellte Anfrage unter Ratificationövorbchalt geantwortet. Absch. 311, 8 ^

136. I7AA Die beiden obigen Verordnungen werden ratificicrt. Absch. 351, 8 62.
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Ii. Gekaufte Gerichte.

'lrt. 137 I71!2 Unter RatificationSvorbehalt nsird auf eine Anfrage von Seite derer vom Amt Mcycn-
^ der Bescheid erthcilt, daß cö hinsichtlich der gekauften Gerichte bei dem Inhalt des Urbariums Fol. 113

^ der hochobrigkeitlichc»Landöordnung Fol. 49 verbleiben soll. Absch. 341, 8 55. 138. l7ttt! Obiger
Schluß wird ratificiert. Absch. 354, 8 62.

i. Das Gericht im Amte Hitzkirch.

An. 13g > Huldigung zu Hitzkirch wurden sechszchn Mann aus selbigen Gemeinden vor-
^iüllt, „welche die niedere Instanz von den Appellationen ausmachen sollen"; sie begehren, daß ihnen der
? wohnliche Richtcreid auferlegt werde. sFrüher bestand dieses Gericht aus 36 Personen, wurde aber zu Er-

wig der Kosten auf 16 rcducicrt. Sic wurden vom Landvogt beeidigt.j Diese Anzeige des LandvogtS wird
^ von Abschiedgenommen. Absch. 422, 8 37.

Ic. Ganten im Zwing Heidcgg.

^ ^4 >7/ttt. Aus die Beschwerde Lnccrns, daß im Zwing Heidcgg Ganten oft nicht an dem Orte, wo
^»lerpfmidcr sich befinden, sondern anderöwo abgehalten werden, wird verordnet, daß im Zwing Heidegg

Orte, wo das Unterpfand liege, abgehalten und ausgefertigt werden sollen. Absch. 471, 8 42.

^'elfi Aus Ansuchen Lnccrns wird diese Bestimmung dahin erläutert, daß die Ganten von Gütern,
^ Zwing Heidcgg liegen, von dem Landvogtciamt auf der gewöhnlichen Gcrichtsstatt zu Gclfingen
vorgenommen werden. Absch. 480, 8 47.

I. Käufe im Zwing Heidcgg.

^t. 142. I7/«<>. Auf den Wunsch Lnccrns wird verordnet, daß künftig die cm Zwing Heidcgg sialt-
"dcn Käufe

Viesen, R, . . . » . . -
"lw'g nehmen soll; jedoch sollen solche Käufe vorher dem Ammann und dem Gcrichtschrnber „m d,c Feder

riiden Käufe in der Kirche zu Hitzkirch, wo dieser Zwing psärrig, ausgerufen werden sollen, und daß der Zug
vielen. Ruf, „sie cö in den oben, freien Acmtern sonst Ucbung sei, statt von der Fertigung an seinen

bog

A»f

gegeben
werden". Absch. 471, 8 43.

n>. Bestrafung für den Zinsfuß unter fünf Procent.

habc^ Der Landvogt zeigt an, daß er mehren, Herren dcS Standes Zürich den Proceß formicrt
^ ^ ^ücn Anleihen, welche sie entgegen dem Mandat von 1732 unter fünf Proccnt gemacht hätten, und daß

notificiert habe, ohne sie zu citieren, daß er gegen sie proccdiercn werde. Da keiner derselben sich
, habe er statt Confiscation zu verhängen, sie mit zehn Proccnt belegt, bis dahin aber nichts er-

voin u ^"richs Gesandtschaft erhebt gegen dieses Verfahren Einsprache und fügt bei, daß diesen Zürcher,,

k^l^^vogt Capital und Zinsen mit Arrest belegt worden seien, bis jene Strafe würde erlegt worden sein,
vicws Verfahren für widerrechtlich und für null und nichtig und will den Landvogt zur Verantwortung
' eisten. Der Landvogt wird endlich von den übrigen Gesandten beauftragt, die angeschuldigten und i,

v>tte„ oerfällten Herren deS Standes Zürich nach Frauenfeld zu requirieren, in Sachen gehörig zu procc-
vud, falls eine gütliche Auskunft nicht stattfinde, rechtlich abzusprechen. Absch. 480, 8 44.
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43 Lehensachen.

kl. Theilung der Mannlehcn des Klosters Muri zu Boswyl und Bünzen.

Art. 144. 4722. Der Landvogt fragt an, wie er sich zu verhalten habe gegenüber der

fordcrung der die untern freien Aemter regierenden Orte zu Untersuchung dcS Mannlchcnö dcS sogenannt

Jmmerzchntens zu BoSwyl und Bünzen, welchen Landvogt Müller anspreche, Zürich und Bern wollen, ^

das Gotteshaus Muri in den obern und untern freien Acmtern verschiedene Mannlehen habe, zur ll»^'

suchung und Bereinigung Hand bieten; die übrigen Orte nehmen die Sache »4 lotorenckum. Absch. 190, 8 ^ ^

145. 4723. Der Landvogt berichtet, daß die beiden Landvögte der obern und der untern freien Aemter^

hochobrigkcitlichcn Mannlehcn, welche das Gotteshaus Muri zu Boßwyl und Bünzen habe, sammt den ^

gehörenden Stücken in den obern und untern freien Acmtern ausgeschieden und bestimmt haben, was da^'

in den obern, was in den untern freien Acmtern liege, namentlich seien auch der Jmmerzehnten und Stä^

Hof berücksichtigt worden. Nach der Ucbcreinkunft habe das Gotteshaus Muri für den gewöhnlichen Christi

des künftig ledig fallenden vollkommenen Lehens in den untern und obern freien Acmtern zusammen 500

gülden Lucernerwährung abzustatten, alles inbegriffen, von welchen dem untern Landvogtciamt 300, dem

200 Gld. zufallen sollen: alleö unter Vorbehalt der Ratification von Seite der gn. Herren und

Absch. 207, 8 37.

b. Ein Viertel Roggen zu Althäusern.

Art. 146. 472«. Der Landvogt der untern freien Aemter spricht ein Viertel Roggen zu Althäuscr»

Die beiden Landvögtc werden beauftragt, sich darüber zu vergleichen und bei nicht zu Stande gekoiin»^

Vergleich die Sache vor künftiges Syndikat zu bringen. Absch. 281, 8 52. st 147. 4729. Es ist ^
Vergleich zu Stande gekommen. Die beiden Landvögte haben cS bei der Vcrtheilung der Zehnten und Gck'

vom Jahr 1712 bewenden lassen. Dabei läßt es auch das Syndicat bewenden. Absch. 298, 8 40.

e. Allgemeines.

Art. 148. 4729. Auf die Anzeige des Landvogts, daß durch „Vcrstuckung" und Abänderung der

die obrigkeitlichen Mannlehcn in großer Unrichtigkeit sich befinden, wird für gut erachtet, keine Gcncralbcck^

gung vorzunehmen, sondern im spccicllcn Fall eine Untersuchung mit möglichst wenigen Kosten vorzunch»^

Absch. 298, 8 43.

ck. Einzelne Lehen.

Art. 149. 4739. Dem Landvogt wird überlassen, jedoch ohne Conscqucnz, das nach Absterben des

männlichen Gliedes, Leontiuö Stoll, ledig gewordene Mannlehcn auf den weiblichen Stamm übcrzuw'b

Absch- 312, 8 38. st 150. 4734. Der Landvogt berichtet, daß Stocks Lehen wieder zu einem

lehcn gemacht worden sei, wobei man es bewenden läßt. Absch. 324, 8 49. st 151. 4733. Auf das ^

sterben dcS Joseph Meyer von Gclfingcn hin, welcher ein Mannlehcn gehabt, wird der Landvogt bcaust^

nachzufragen, ob die Wittfrau oder jemand anders darum solliciticre. Absch. 354, 8 58. st 152. ^
Der Landvogt zeigt an, daß er dieses Lehen dem Statthalter LeontiuS Fries übertragen habe. Man

dabei bewenden. Absch. 374, § 65.
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e. Taxen für Ucbcrtrcigung von Lehen.

^rt. 15Z Da der sogenannteSchänuiscrzchntenzu Gclfingen, welchen als ein Mannlehcu die
^"»ncnthurci Hitzkirch besitze, lcdig geworden und »nieder vergeben worden war, so wird dein Landvogt ans

Aufrage, wie viel von dieser Vergebung ihm nnd der Canzlci gebühre, überlassen, nach dein Urbar mit
^ ^ichcidenhcit ^ verfahren und, wenn der Verwalter den Zehnren „in die Enge ziehen" wolle, die Sache
untersuchen.Absch. 312, 8 37.

k. Verlorene Mannlehcn.

^lrt. 1Z4 17 t!:;. Der Laudvogt berichtet, daß ein Mannlehcu verloren gegangen sei. Er wird beauftragt,

^^^n nachzuforschen. Absch. 351, 8 58. 155. 17 !^. Der Landvogt zeigt an, daß er noch nichts davon
srj ^.uu^sindig machen können. Da seit hundert Jahren keine Bereinigung der Mannlehcn gemacht worden
l»s. ^ ^^t er die stiothwcndigkeit einer solchen vor. Der Antrag wird ml rokü-oiulum genommen; dem vcr-

^ica Munnlehcn soll ferner nachgeforscht werden. Absch. 374, 8 64. ß 156. > 781. Der Landvogt be-

^ ch daß Mamilchcn in eine gute Ordnung gebracht worden seien, bis auf 5 Pierling Kernen zu
^U'aiigen, über welche er nichts habe in Erfahrung bringen können, lieber dieselben soll ferner Nachfor

."/I gehalten werden. Absch. 392, 8 51. jj 157. >71!«. lieber diese 5 Pierling Kernen hat nichts anderes

^ Führung gebracht werden können, als daß dieselben auf Gütern zu Hämikon und Müßwangcn stehen,
bcid^^ ^ befunden, dieselben, bis mau weiß, auf wessen Gütern sie stehen, auf die Gemeindsgenossen

Gemeinden zu legen. Absch. 408, 8 51. ß 158. 17 t! 7. Diese beiden Gemeinden führen Beschwerde
, ^u. Der Landvogt wird beauftragt, da Herr Zurlaubcn durch Ausfall der letzte bekannte Lchentragcrgc-

weitere Nachforschungen in den Anfsalloactcn anzustellen. Absch. 422, 8 37. ß 159. I71!8. Da

selb Nachforschen über diese 5 Viertel Kernen nichts mehr zum Vorschein gekommen ist, so werden dic-
^ ulS verloren aufgegeben. Absch. 439, 8 48.

l A. aZohiitcu- und Grundzinse.

jgüns katholische Orte: Avt. IM, ILl.f

.4. Bereinigungen.

1720. Wegen der in den oberen freie» Acmtcrn vom Landvogtc vorzunehmenden Bereinigungen,
^ ^ thcilwcise rnmöthig und mit großen den Abschieden zuwiderlaufenden Taren verbunden seien, will llri

^tholischeu Orte zu einer Instruction auf die allgemeine Tagsatzung veranlassen. Absch. 150, 8 13. ß

Und ^ Krcuer, Canzler des Gotteshauses Muri, erscheint im Namen der Klöster Muri und Einsicdcln
>No ^ktterhauseSHitzkirch, und Heinrich, Eanzlcr des Gotteshauses Eugclbcrg, in dessen Namen und rc-

u»str ^""' ^aiidvogt Biebing im Hiitblick auf den Abschied von 1637 verlangte Bereinigung
Zchnten. Von den Gesandten der katholischen Orte wird die Nothwcndigkeit dieser Bereinigung

kv»»tc^ " ^"bcn dargethau, welchen die Vernachlässigungderselben für die regierendenOrte herbeiführen
hge» ' Verpflichtung, welche dem Landvogtc das Urbarium und der Abschied von 1637 aufcr-
als kwrch spätere Slbschiedenicht entkräftet wcrdcir köirne. Der Nutzen davon sei eher einem katholischen,

evangelischen Landvogt zu gönnen. „Die Klöster, sagen die Gesandten der katholischen Orte, ver-
12l
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„schonen auch niemand, saugen und ziehen an sich das reinste Blut der katholischen Eidgenossenschast, und

„sie dann vermeinen einen großen Schatz erübrigt zu haben, auch solcher in allen Vorfallcnhciten zu Gutem ^

„Katholicität dienen sollte, kommen die Evangelischen und nehmen solchen hinweg, und habe es den Anschein ^

„habt im letzten Ohnwescn, sie gunnenS denen besser als den Katholischen." Die Gegenpartei behauptet, ^

der Abschied von 1637 nie verwirklicht worden und durch diejenigen von 166l), 1666, 1699 und 1691

hoben sei, warnt davor, daß die Katholiken in dergleichen unrechtmäßigem Beginnen den Evangclh^

vorangehen, und macht darauf aufmerksam, daß, wenn derlei Practiken wider die Geistlichen zu Stande ko»»>^

man sich nicht wundern müsse, wenn so viel Drangsale über die Katholischen verhängt werden. Man ^

sich nicht vereinigen und nimmt daher die Sache ->cl lottno.luliim. Absch. 255, 8 8. ss 162. 172<»

Lanvvogt beschwert sich, daß die Deeimawren, namentlich Muri, der Bereinigung der Zehnten, welche^

1l) zu 1l) Jahren solle vorgenommen werden, entgegen dem Abschied von 1637 sich widersetzen. Nachdem»^'

der Canzler von Muri im Namen sämmtlicher Deeimawren gegen die Bereinigung Einsprache eingelegt

nachgewiesen, daß jener Abschied nie befolgt worden sei und sich auf den von 1666 zu seinen Gu»i^

lautenden bezogen habe, nimmt Zürichs Gesandtschaft diese Eröffnungen m> rvlei-viuluin. Bern, Schwpz,

waldcn, Zug unv GlaruS lassen es bei ihren bereits erthciltcn OrtSstimmcn bewenden; Luccrn und Uri

dergleichen Bereinigungen nur bei dringender Noth vornehmen und sind der Ansicht, daß der jüngere Alff^

den ältern aufhebe. Absch. 256, 8 13. ss 163. > 727. Der Landvogt legt eine 1727 gemachte Uebersiäst ^

Bereinigung der Neugrützchnten vor. Absch. 265, 8 32. ss 161. 1727. Wegen der Zchntcnbcrcinigung

scheint Joseph Anton Faßbind, des Raths von Schwyz, Namens der fürstlichen Gnaden zu Einsiedel» »ist ^

meisten Deeimawren und legt gegen die Vornahme der Bereinigung Beschwerde ein. Zürich, Bern und

gelisch Glarus finden eine weitere Untersuchung wegen der Bereinigung der Zehnten höchst nöthig. Die

tischen Gesandtschaften lassen es hinsichtlich der Zehntenbcreinigung beim Abschiede von 1666 bewenden so, ^

wo kein Streit walte unv die Zchnthcrren keine Bereinigung begehren, eine solche nicht vorgenommen

solle. Erhebt sich aber ein Streit deö Zehntens halber, in welchem der Zehnthcrr selbst interessiert ist, ^ ^

zur Schlichtung des Streites die Bereinigung durch die Hoheit vorgenommen werden. Absch. 265, 8 ^

165. 1728. Hinsichtlich der Zehntcnbercinigung läßt es Lucern bei seinen Erklärungen im vorjährigen I

bewenden. Absch. 281, 8 51.

Ii. Neugrüt.

u. In Hoch- und Fronwäldcrn.

Art. 166. 1727. Joseph Anton Faßbind legt im Namen von Einsiedeln und der meisten Decimal^

Beschwerde ein, daß der Landvogt ermächtigt werden sott, wie in der Grafschaft Baden, von den Hocff

Fronwäldcrn die ersten drei Jahrcsräube zu nehmen. Zürich, Bern, evangelisch Glarus finden eine

Untersuchung der Ncugrüte in Hoch- und Fronwäldern höchst nöthig. Jnsgcsammt läßt man es in Betreff ^

Neugrütc unv Hoch- und Fronwäldcr bei der Reformation von 1637 verbleiben, vermöge deren niemand

sein soll, in denselben ohne specicllc hochobrigkcitliche Erlaubnis; auözureuten; ferner sott auf solche Ausre»^

nach Verhältnis; ihrer Größe laut frciämtischen UrbarS, alten Herkommens und bisheriger Ucbung ein ^

tionierter ReutizinS für die Hoheit gelegt werden; die Zchnthcrren läßt man aber bei ihrem alten Besitz

alten Ucbung verbleiben. Absch. 265, 8 33. js 167. 1728. Lucern erklärt sich dahin, daß wenn von den

renden Orten die Erlaubniß zur Ausflockung von Hoch- und Fronwald gegeben worden sein, ein Proportion"
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^Asiins fixiert werden möge. Zürich ist ohne Instruktion und nimmt die Sache all lokoimnüum. Bern cr-
' daß cs dach was bis dabin ansgcrcutct worden sei, alö eine geschehene Sache passieren lasse, daß aber

niemand ohne hochobrigkeitliche EonecssivnHoch- oder Fronwald auöstocken dürfe. Die Hoch- und

^ "wvälder si„d durch Märchen zu bezeichnen. Ist ein Theil ans Erlaubnis! hin ansgestvckt worden, so soll
/ ^^»dvogt drei Jahre hindurch den Novalzchntcnbeziehen, und alsdann soll ein Ncutizins zu Händen der
. darauf gelegt werden. Den Zehnten von solchen Hoch- und Fronwäldern sieht Bern nicht alö den Dc-

dva Enden gehörend an. Hingegen soll von andern neuen Aufbrüchenund Neugrütcn, welche nicht
de,, , ^ Froinväldern herrühren, nachdem der Landvvgt drei JahrcSräubc bezogen, der Zehnten wieder

" ^ccimatoren zufallen. Ilri, Schwyz, llnterwalden und Zug stimmen wie voriges Jahr. GlaruS will auch,daß
dich
die

^ bei dem, waö bisher ausgereutet worden, als bei einer geschehenen Sache bleiben soll, schließt sich im
an die katholischen Orte an mit dem Unterschiede, daß ein ReulizinS erst dann zu siricrcn sei, wenn

^ ^"dniß zur AuSstockung gegeben werde. Die Gesandtschaft behält sich aber vor, ihren gn. Herren und
über das Angehörte Erläuterung zu geben. Absch. 281, 8 54.

h. In den obrigkeitlichenZehnten.

^lrt. igg Dem Pfarrer zu Altiken >vcrden von dem eine Juchart betragenden Neubruch, welcherden .
ven regierenden Orten gehörenden Zehnten gemacht worden, die drei ersten JahrcSräubc eoncedicrt, jedoch

^ ^käjudiz für die Hoheit. Absch. 341, 8 56.

13. Taverneurecht und Ohmgeld.

der» 17L7. Der Landvogt meldet, daß, obgleich in den ober» freien Acmtcrn laut Urbar das Ta-
hvchobrigkeitliches Regale sei, doch nichts von demselben eingehe. Der Eanzleisubstitutwird be-

die alten Rechnungen durchzugehen, ob früher auch nichts bezogen worden sei, und woher das rühren

Üeiu^ ^dlch. 265, 8 31. ß 470. 17k!8. Der Eanzleisubstitutberichtet, daß die Tavcrncnwirthc für Be-
»nd^ Dhmgeld blos die Ortostimme von Zürich erhalten hätten, daß aber die Reformation von 1637
^c>e» ^ von 4639 sagen, daß das Ohmgcld bezahlt werden müsse. Hingegen sei nichts zu finden ge-
Uiw'' ^ l 637 etwas bezahlt worden sei. Auf diese Eröffnungen hin wird der Landvogt beauftragt, zu

jcglicher Wirth für Gerechtigkeiten aufzuweisen habe, und darüber mit Offcnbchaltung der

^'scl ch^'che". Das Taverneurecht wird aber alö dcpendierend von den hohen Obrigkeiten anerkannt,
^kvrd ^^ ^ 171. > Es wird angezeigt,daß namentlich an Grcnzscheiden gegen hochobrigkcitliche

Tavernen errichtet werden, welche Schlupfwinkel für Spiel und andere Ucppigkcit seien, so daß der

erl^^dereits ein Mandat dagegen erlassen habe; ferner daß das Amt Mcycnbcrg vermeine, eö sei jedem
^ters ^kaufen und Tavernen zu errichten. Der Landvogt erhält in Folge dessen den Austrag, zu

^ obrigkeitliche Tavernen besitze oder nicht, und die Schlupfwinkel und Spiclhäuscr, welche das
j>vcj nicht haben, zu verbieten. Absch. 407, 8 52. ß 172. 17117 Der Landvogt berichtet, daß bloS

ffrj ^ hochobrigkeitlicheCvnccssioncn aufweisen können; ferner vermeinten die Acnuer vom Ohmgcld
^u»ctc ^Lunten aber bloö die OrtSstimmc von Zürich vom Jahr 1604 dafür ausweisen. Ueber beide
^lte» Landvogt beauftragt auf künftige Jahrrcchnung ein Projcct einzugeben, wie es künstig zu

Absch. 422, 8 37. ß 173. 17118. Der Landvogt giebt daS verlangte Gutachten ein des Inhalts,
121"
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daß blos zwei Taverircu durch obrigkeitliche Concessiou ihr Recht haben; die übrigen bezahlten weder TaverN^

gcld noch Ohmgeld. Die Acmter Meycnbcrg t»td Bettwyl berufen sich auf zwei OrtSstimmen, von Zürich

Lucern von 1607, welche sie vom Ohmgclo völlig erimiercn. Daö Projcct bezweckt Verminderung der Wi^

häufer unv macht folgende Vorschläge. Bteyenbcrg. 1) Die geschlossene Taverne zur Linden soll, sobald^

wieder gewirthct wird, ein jährliches noch zu bestimmendes Tavernengcld und das Ohmgeld, vom

5 Schill., bezahlen. 2) Daö WirthöhauS zum weißen Kreuz soll Siegel und Brief für sein Tavernen^

nehmen und jährlich nebst dem Ohmgeld 3 Pfd. Tavernengcld bezahlen. Appwyl >Abtwyl>. Joh.

Hochstraßen und Peter Senn sollen in ebendieselbe Verpflichtung, wie der Wirth zu Mcyenberg, gezogen

Auw. Das WirthshauS zur Linden und daö zum Hirschen sind hinreichend lind zahlen wie Nr. 2.

und Beinwyl sammt dem ganzen Amt Muri, in Particulartwiugcn unv Niedern Gerichten gelegen, läßt ^

ihre WirthShäuscr mit ihren Pflichten. Hitzkirch. Die bisherigen vier WirthShäuscr sind aus zwei 6^

weißen Kreuz und zum Engel) zu redueiercn mit Erlegung des Tavernen- und OhmgeldeS. Hämikon.

dort gewirthct werden sollte, wozu daö Collcgittm der Jesuiten in Lucern das Recht hat, so soll jährlich ^

verncngelv und Ohmgeld, wie von Meyenberg, Nr. 2, bezahlt werden. G elsingen, in der Gerichtshcrrlichkcll

Hcidcgg gelegen, bleibt unangetastet. Ac sch. Das WirthöhauS zum weißen Kreuz hat seine Authcntica undb

bleiben, aber zahlen wie Mcyenberg, Nr. 2. Reichensec. Seine fünf WirthShäuscr sollen aus drei oder ^

rcduciert werden und diese dann obrigkeitliche Urkunden nehmen und bezahlen wie Mcyenberg, Nr. 2. DaS Pr^

wird, insofern cö die Wirthschaftcn betrifft, für wohl eingerichtet angesehen; dcö WirlhschastSzinscs und OlM^
halber aber wird die Sache zur Disposition der Obrigkeiten in den Abschied genommen. Absch. 439, 5» 48. I!

171!0. Den beiden Acmtcrn Meyenberg und Bettwyl wird Ercmtion vom Ohmgeld gestattet, so lange cS de»!!'

Herren und Obern gefällig seilt wird, da sie zu ihren Gunsten zwei Ortöstimmen, von Zürich und Lucern-

den Abschied von 1607 anführen. GlaruS referiert. Absch. 454, 8 49. ß 175. >740. Da die vom OlM^
Befreiten sich auch vom Tavernengeld befreit glauben, so wird der Landvogt beauftragt, das Tavernengcld ^

dem Prvject von 1738, 3 Pfd. für eine Taverne, zu beziehen. Absch. 471, 8 41.

10. Kwiegösachoil.

sFünf kntholischc Orte: Art. 177.j

a. Schützenwcscn.

Art. 176. 1720. Die Aemrer Meyenberg, Muri, Hitzkirch und Bettwyl bitten, ihnen, wie früher,^

jährlichen Emolumcntc und VcrschießungSgabcn im Betrag von 154 Pfd. wieder verabfolgen zu lassen-

Gesuch wird !><I lelaronckuni genvimnen. Abjch. 154, 8 21. ß 177. 1721. Deit Gemeinden der .

freien Aemter wollen die V katholischen Orte die Schützengaben nicht bewilligen, da deren Mnnnl^

zur Zeit noch nicht bewaffnet sei. Absch. 173, 8 11. 178. 1721t. Das Ansuchen der Angehörige ^

ober» freien Aemter, daß man ihnen daö vor dem Kriege übliche Schützengcld im Betrag von 72 Gld.

verabfolgen möchte, wird all iimlrnoniluiu in den Abschied genommen. Absch. 207, 8 39. ß 179. 4^

Den Schützen sollen von nun an jährlich 38 Gld. verabfolgt werden. Absch. 221, 8 21. 180.

Die Schützen des Amtes Meyenberg bitten um Erhöhung ihres SchützengcldeS von 32 Pfd. auf die

genossenen 62 Pfd., und das Amt Muri, das bis dahin kein Schützengcld dckommcn, sucht um ein solches
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beide Begehren wird nicht eingetreten. Absch. 354, 5» «0. 18t. 47t!«. Die Acmtcr Muri, Hitzkirch

Bettwyl ersuchen um ebendasselbe Schützcngcld, welches das Amt Mcycnberg erhalte. Das Begehren wird

^ Abschied genommen. Absch. 439, 8 50. j 182. 47t!9. Unter RatificationSvorbehalt werden dem Amte

'^uri ig Pf»^ vem Amte Hitzkirch 20 Pfd. und dem Amte Bettwyl 8 Pfd. Schlitzengeld verordnet. Uri

"""»>t nicht dazu. Absch. 454, 8 42.

6. Werbung.

^rt. 183. 1724». Glarus sucht für den aus Berlin gekommenen Jakob Gallati um die Erlaubniß an,

bis drei große Männer anfwerben zu dürfen. Die Gesandten nehmen das Ansuchen ad reloromlui».

248, z 42. jj 184. i 7t!4. Nach bisheriger Uebung und dem Urbar konnte der Canzlciverwalter Er-

s ' '"lß zur Werbung für Frankreich geben. Es wird beschlossen, daß es in dieser Hinsicht künftig in den obern

ch-'üii Aemtcrn wie in den andern Pogteicn gehalten werden solle. In Abwesenheit des Landvvgts soll das

^'ut der Orte dem Landschrcibcr vorgewiesen werden. Absch. 374, 8 63.

47. Stifto und Klöster.

.V. Commcnthurei dcS deutschen Ritterordens zu Hitzkirch.

->. Die Commenthure.

8 Commenthur bezahlt sein gewohntes Schirmgcld, 298 Münzguldcn. Absch. 106,

^ ' i! 186. 1727. Philipp Friedrich von Baden, Commenthur zu Hitzkirch, wird in den eidgenössischen

^ "b und Schirm aufgenommen. Absch. 265, 8 34. 187. 47t!7 Ebenso der neu ernannte (Commenthur

. ^ Jakob Joseph Ignatius von Hagenbach, Obcrstlieutenant in dem Harrachischen Regiment. Die Gc-

sli» Glarus nimmt das ihr zukommende Contingent des SchirmgclvcS an, will aber, da die Orts-
nicht produciert worden, die Rechte ihrer Obern bestens vorbehalten wissen: Absch. 422, 8 38.

6. Diener der Cvmmenthurci.

^Der Landvogt zeigt an, daß die Commenthurei gegen Abschiede und Verordnungen mit

lass."^^" Verwaltern besetzt werde, daß dieselbe ferner alle einheimischen Hausbedicnten bis aus zwei ent-
burch fremde ersetzt habe, welche dann nach Entlassung aus dem Dienste mit Weib und Kind der

Hchkirch zur Last bleiben. Diese Anzeige wird in den Abschied genommen. Absch. 422, 8 37.

Dies-^"'^' ^ürd wiederholt in den Abschied genommen. Absch. 439, 8 52. 190. 17tt!»

tliig ^ ^'^"ud jvird nochmals zur Sprache gebracht. Man will vorerst im Hinblick auf den Abschied von
der gn. Herren und Obern darüber vernehmen. Absch. 454, 8 47. ^ 191. I74l<». Zug

Uebclstand den Abschieden zuwiderlaufe. Sein Anzug wird in den Abschied gc-

Vcrlu^ ^^ch- 471, 8 46. 192. 1741. Es wird beschlossen, daß es bei dem Abschiede von 1666 sein

haben fall. Zug wiederholt seilte Erklärung von 1740. Absch. 480, 8 48.

o. Beherbergung der Amtleute der regierenden Orte in der Commcnthurei.

dxg Der Landschrcibcrcivcrwaltcr zu Bremgarten ist bei der Einkehr, welche er aus Anlaß

^chngrcer-MarktcS in der Connncnthurci genommen und zu welcher er laut Abschied von 1665 befugt war,
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vom dortigen Verwalter despektierlich behandelt worden. Es wird auf diese Eröffnung hin für gut befunden,

daß jener Verwalter das, was der Landschrcibcrciverwalter im Wirthshaus verzehrt habe, bezahlen und der LnK-

commenthur vom Landvogt angegangen werden solle, daß in Zukunft die Amtleute der regierenden Orte an¬

ständig rccipicrt, tracticrt und logiert werden. Absch. 439, 8 51. ß 194. 17110 Ein Abgeordneter des La»?-

commenthurs wünscht, daß ein Abkommen in Geld für die Verpflichtung der Commende zu Bewirthung des La»»-

vogtS getroffen Werve, da seit einiger Zeit die Einkehr zuwider dem Abschied von 1663 zu weit ausgedehnt

worden sei. Eine aufgestellte Kommission macht einen Entwurf, wie es bei der Einkehr des Landvogts

halten werden soll; derselbe wird in den Abschied genommen. Absch. 454, 8 46. ß 195. 1740. Dü

Entwurf wird ratificicrt. Absch. 471, 8 45.

k. Benedictinerklostcr Muri.

Art. 196. 1724. Gerold I. Heimb, Prälat zu Muri, wird in den obrigkeitlichen Schuß uud Schis»

aufgenommen. Absch. 221, 8 22.

18. Locales.

a. Reichensee.

Art. 197. 1718. Dem Wunsche des LandvogtS, daß der Landschreibcr, wie es ehemals Sitte gcwcfl»'

die Visitation beim Rcichenscecr Markte vornehmen möge, wird nicht entsprochen. Es bleibt bei der flüh^

gemachten Ordnung. Absch. 122, 8 5.

t>. Herrschaft Heidegg.

Art. 198. 171?» Luccrn wünscht, daß eine von ihm erkaufte halbe Juchart zu Hcidcgg der Henrichs

Hcidegg einverleibt und Luecrn Träger dieses „mannlchigen" Stückes werde, und glaubt, daß dem Träger der

schast dafür der Ehrschatz von 8(1 auf 85 Kronen könnte erhöht werden. Kauf und Erhöhung des Ehrschah

werden unter Ratisicationsvorbchalt genehmigt. Absch. 135, 8 33. ^ 199. 1720. ES erfolgt die Ratifieai^

von Seite der regierenden Orte. Absch. 154, 8 23.

c. Hitzkirch.

Art. 266. 17 1?» Der Untcrvogt Kaspar Spöri hat sein von der Commende Hitzkirch als ErbleheN ^

sesscncs Wirthshaus zum Kreuz in Hitzkirch an das sogenannte Amthaus, welches der-Commende Eigenth^

war, vertauscht, bei welchem Tausche mehr außer, als in tvdte Hand falle, und flicht tun Ratifikation des TaNtz^

nach. Zürich und Bern hinterbringen die Sache ihren gn. Herren und Obern. Luccrn, Uri, SchwYZ

Zug heißen den Tausch gut; Unterwalden und Glarus approbieren ihn nicht. Absch. 454, 8 44. !! ^

1.740. Der Tausch wird ratificicrt. Glarus will den Vorbehalt beigefügt haben, daß dieses Haus nie P

hcrbergung der Landvögtc dienen soll, sondern daß die kommende, wie vor Altem, dieselben bcherb^

Absch. 471, 8 44.

<1. Appwyl (Abtwylj.

Art. 262. 1740. Der Gemeinde Appwyl wird gestattet, einige Jucharten in offenem Felde liegenden

meindclandeS zu verkaufen, jedoch nicht in todte Hand. Absch. 471, 8 39.
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e. Müßwangcn.

Art. 203. 1742. Die Jesuiten in Lucern bitten, ihnen zu gefüllten, die ihnen zugehörige Tavcrncngerech-
^^^t zu Hümikon nach Müßtvangcn zu verlegen. Der Landvogt erhält den Auftrag, diese Transportation
bewerkstellige zu lassen, wenn keine gegründeten Beschwerden sich dagegen erheben. Absch. 496, § 45.

Ii». Personelles.

sFünf katholische Oete". Art. Ali. Zürich und Bcriu Art. 210.j

^ Art. 204. 1717. Der Lanbvogt hatte den Untervogt Johann Schcrcr von Hitzkirch und Statthalter HanS
u Müller von Eschenz init einer Buhe belegt, weil sie in einem Fall, wo ein Bauer, der den andern „auS

Mick" erschossen, nicht „amtSpflichrig geleitet." Diese appellierten; sie wollen aber nicht in Frauenseld erscheinen,
^w> six >^>1 der Session eiticrt werden. Es wird beschlossen, daß, wenn dieselben nicht erscheinen, die

bße in ,(!„» jcillic.it.am erwachsen soll. Absch. 106, 8 29. ß 205. 1721 Bogt Joggli Hubcr aus der
Schlacht, vmn Landvogt Müller um lillll Pfd. gebüßt und in 80 Kronen Kosten verfällt und trotz interpo-

wrtcr Appellation crcguicrt, bittet um Erlassung der Buße und Strafe, da der Landvogt auf Citation des

^ ^uten nicht erschienen sei. Mehrere Gesandte wollen den Hubcr ledig erkennen, dem Landvogt Müller
^ bis zum 2. August noch Zeit geben verhört zu werden, in welchem Falle der regierende Landvogt den

^ 'wuerdings zu untersuchen habe. Bern beschwert sich über dieses Urtheil. Lucern, Uri, Schwyz, Unter-
cu und katholischGlaruö nehmen diese Sache sowohl, als was sie nach der Rechnung dem Landvogt Müller

bleiben, in den Abschied. Absch. 175, 8 27. ß 206. 1722. In Betreff der Buße Hubers läßt man
Mache bis auf nächstes Syndikat bewenden, wo dann, insofern Huber sich nicht zufrieden gicbt, das Weitere

^!Uvchcn werden soll. Absch. 189, 8 8. ^ 207. 1724 Huber ist unterdessen der Buße und Kosten ledig
>»a> ^ worden, wünscht aber, da er von Landvogt Müller die Summe noch nicht habe erhalten können, daß
bczrl ^ " ^ besten bei den Orlen stehender Rcstanz bezahle. Die einen Orte haben ihm die Rcstanz bereits

M st andre wollen Müller die Restanz nicht auszahlen, bis Huber befriedigt sei, andre Gesandte sind ohne
Absch. 207, 8 40. 208. 1728. Peter Sar, welcher beim Verkauf der Eichmühlc 2400 Gld.

wir verurthcilt den Abzug nachträglichzu bezahlen und soll zur Strafe gezogen werden, jedoch
^ wrbchalt der Appellation. Absch. 281, 8 51. ß 209. 17:44 Pfarrer Frey von Hitzkirch hatte im

daselbst während eines Wortwechselsdie Worte ausgestoßen, er glaube, unser Herrgott habe den

lchaP schaffen, den Calvin aber und die Zürcher und Berner der Teufel. Auf Verlangen der Gesandt-
dci>> und Berns versprechen die Gesandten der katholischen Orte hinlängliche Satisfaetion vor

^^bcr. Absch. 374, 8 69. js 210. > 7!Z. Zürich und Bern verlangen, daß Pfarrer Frey vor dem
Abbitte thuc und die vor dem Landvogtciamtcergangenen Kosten bezahle. Lucern ist dessen zu bc-

Absch^ H 7 ^ 211. 17?!^. Theresia Spihlhofcr. S. Art. 127.
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